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Stand: 15.06.2024 

 
 

Benutzungsvertrag 

 
Zwischen dem Heimatverein Mein Dorf Betziesdorf e. V. als Betreiber des Multifunktionalen 
Hauses (MFH) Betziesdorf, vertreten durch Frau Erika Göttig, Betziesdorf, Im Lorenz 14,   
35274 Kirchhain, (nachfolgend Betreiber genannt) 
 
und 
 
____________________________________________________________________________ 

(Person/Verein/Gesellschaft, Straße und Hausnummer, PLZ und Ort) 
 

__________________________________________________________________________________(als Nutzer)  
(ggf. verantwortlicher Ansprechpartner, Handy/Smartphone (auch während Nutzung), e-mail - Adresse) 

           
wird folgender Benutzungsvertrag abgeschlossen: 
 
 

§ 1 
Vertragsgrundlagen 

1) Die beigefügte Haus- und Tarifordnung für das MFH Betziesdorf vom 15.04.2024 ist 
Vertragsbestandteil und wird vom Nutzer entsprechend anerkannt. 

2) Der Nutzer verpflichtet sich die Haus- und Tarifordnung sowie diese vertraglichen 
Regelungen zu beachten und umzusetzen. Dies gilt - soweit zutreffend - auch für die im 
beigefügten Merkblatt genannten weiteren zu beachtenden  Regelungen bzw. Hinweise.  

 
 

§ 2 
Nutzungsart / -dauer 

1) Der Betreiber überlässt dem Nutzer nach näherer Festlegung in § 3 widerruflich die 
Benutzung von Räumen, Einrichtungen und Geräten im MFH Betziesdorf, Lahnstraße 7, 
Kirchhain, für folgende Nutzung / Veranstaltung 

 

________________________________________________________________________ 
(Art und genaue Bezeichnung der Nutzung / Veranstaltung) 

 

(     ) zur einmaligen Benutzung am ____________ von _________ Uhr bis _________ Uhr. 
 

(     ) zur wiederkehrenden Benutzung an folgenden Terminen: 
 

        _____________________________________________________________________ 
 
        jeweils in der Zeit von _________ Uhr bis __________ Uhr. 
 

 
Übergabetermin: ____________  /  _________ Uhr 

 
Rückgabetermin: ____________  /  _________ Uhr 
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§ 3 
Räume, Einrichtungen, Geräte und Entgelte 

1) Folgende Räume bzw. Einrichtungen werden lt. Einträgen "Anzahl Tage" bzw. "Anzahl 
Stunden" zur Benutzung überlassen: 
 

Anzahl Tage Räume / Einrichtungen Tagessatz Gesamtbetrag 

 ehemaliger Klassenraum EG/OG*) ohne Küchenbenutzung 70,00 €  

 ehemaliger Klassenraum EG/OG*)  mit Küchenbenutzung 80,00 €  

 Küchenbenutzung inklusive Einrichtung separat 30,00 €  

 Beamer 10,00 €  

 Büroraum (Nutzungen bis 3 Stunden) 25,00 €  
    

    
Anzahl Stunden    

 Büroraum (jede weitere Stunde) 8,00 €  

    

    

 zu zahlendes Entgelt   
*) Nichtzutreffendes streichen! 
 
Neben den überlassenen Räumen bzw. Einrichtungen und ggf. Geräten stehen die sani-
tären Einrichtungen und Flure sowie ggf. der Außenaufzug (nach vorheriger Einweisung in 
die Bedienung) zur Verfügung. 

 

2) Das Entgelt ist spätestens 14 Tage nach Unterzeichnung dieses Vertrages auf das Konto 
"MFH Betziesdorf" (= Zahlungsempfänger) mit der IBAN DE82 5335 0000 0055 0219 37 und 
der BIC HELADEF1MAR des Heimatvereins Mein Dorf Betziesdorf e. V. einzuzahlen bzw. 
zu überweisen. 

 
 

§ 4 
Vor- und Nachbereitung der Nutzung 

1) Mit der Beauftragten des Betreibers wird über die Inanspruchnahme der Räumlichkeiten,  
Einrichtungsgegenstände und ggf. Geräte ein Überlassungs- und Rückgabeprotokoll erstellt, 
das von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen ist. 

2) Der Nutzer hat evtl. notwendige Auf- oder Abbauten nach vorheriger Abstimmung mit dem 
Beauftragten des Betreibers selbst vorzunehmen.  

3) Die Benutzung technischer Einrichtungen und Geräte (insbesondere Außen-Aufzug und 
Beamer) darf nur nach Einweisung in deren Bedienung erfolgen. Im Falle des Außen-
Aufzuges umfasst die Einweisung auch das Verhalten bei Betriebsstörungen bzw. Notfällen. 
Die Einweisung ist im Protokoll nach Abs. 1 zu dokumentieren. 

4) Evtl. mitgebrachte Gegenstände sowie Speisen und Getränke (inklusive Leergut) sind direkt 
nach der (jeweiligen) Nutzung, spätestens jedoch bis zum Termin der Schlüsselrückgabe, 
aus dem MFH zu entfernen. 

 
 

§ 5 
Reinigung / Abfallentsorgung / Winterdienst 

1) Der Nutzer hat die nach § 3 Abs. 1 überlassenen bzw. zur Verfügung gestellten Räume bzw. 
Einrichtungen zu reinigen und in einem sauberen Zustand zurückzugeben. Mobiliar ist ggf. 
wieder zurückzustellen, das saubere Kücheninventar wieder ordnungsgemäß einzuräumen. 
Die Reinigungspflicht gilt auch für genutzte Zugangsbereiche (Zugang/Treppe Eingang, 
Zugang Außen-Aufzug). 

2) Bei winterlicher Witterung hat der Nutzer während der Nutzung zu gewährleisten, dass die 
Zugänge zum Gebäude geräumt bzw. gestreut sind und hier keine Unfallgefahr besteht. 

3) Abfälle sind vom Nutzer getrennt zu sammeln und in die dafür vorgesehenen Abfallgefäße 
(Altpapier, Bioabfälle, Restmüll, Leichtverpackungen) zu entsorgen oder mitzunehmen. 
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§ 6 
Schäden / Haftung / Versicherung 

1) Der Nutzer haftet nach näherer Festlegung in der Haus- und Tarifordnung für das MFH für 
alle anlässlich der durchgeführten Nutzung entstandenen Schäden (d. h. Personen- und 
Sachschäden) und hat insoweit gegenüber dem Betreiber entsprechende Mitteilungs-
pflichten. Die Beseitigung evtl. Sachschäden wird vom Betreiber auf Kosten des Nutzers 
veranlasst. 
2) Der Betreiber behält sich vor, die Vorlage des Nachweises über einen entsprechenden, 
ausreichenden Versicherungsschutz oder die Hinterlegung einer angemessenen Sicherheit 
in Geld (Kaution) zu verlangen. Beides hat ggf. als Voraussetzung für den Abschluss des 
Benutzungsvertrags zu erfolgen. 

3) Im Falle von Schäden, die dem Nutzer im Zusammenhang mit der Benutzung von Räumen 
etc. im MFH entstehen, verzichtet er gegenüber dem Betreiber auf eigene Ersatz- oder 
Regressansprüche. Dieser Verzicht gilt nicht, wenn der eingetretene Schaden auf grob fahr-
lässiges oder vorsätzliches Verhalten des Betreibers zurückzuführen ist. 

4) Der Betreiber wird durch den Nutzer auch von evtl. Schadenersatzansprüchen Dritter, die 
sich während der Nutzung ergeben, freigestellt. 

5) Auf die entsprechenden vollständigen Regelungen in der Haus- und Tarifordnung für das 
MFH wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen. 

 
 

§ 7 
Verbot von offenem Feuer / Rauchverbot / Brandschutz 

1) Offenes Feuer und Rauchen sind in allen Räumlichkeiten des MFH ausnahmslos verboten. 
2) Ausschmückungen müssen aus mindestens schwer entflammbarem Material bestehen.  
3) Der Nutzer hat die Einhaltung der Regelungen  nach Abs. 1 und 2 zu gewährleisten. 
 
 

§ 8 
Zusatzvereinbarungen 

(Hinweis / Beispiele: Nachweis ausreichenden Versicherungsschutzes, Hinterlegung einer Kaution, ggf. entfällt eintragen) 

 
1) Bei Nutzungen des MFH Betziesdorf ist ausschließlich Mehrweggeschirr zu verwenden. 
2) Es ist (     ) keine Kaution / (     ) eine Kaution in Höhe von __________ € zu hinterlegen. 

 
 
 
 
 
 
 
Betziesdorf, den ____________ 
 
 
Heimatverein Mein Dorf Betziesdorf e. V. 
i. A. 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Erika Göttig (Unterschrift Nutzer) 
(Unterschrift Beauftragte des Betreibers) 
 
Kontaktdaten: 
Erika Göttig 
Mobil-Nr. (0176) 71229294 
e-mail: erika.goettig@gmail.com 
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Anlage zum Benutzungsvertrag für das Multifunktionale Haus Betziesdorf 

 
 

Merkblatt mit weiteren zu beachtenden Regelungen bzw. Hinweisen 
 
 
 

Das Merkblatt enthält ohne Anspruch auf Vollständigkeit weitere vom Nutzer zu beachtende Regelungen bzw. 
Hinweise. 
 
 
01. Der Nutzer hat seine steuerlichen Verpflichtungen, die sich evtl. aus der Nutzung der Räumlichkeiten etc. 

ergeben, zu erfüllen. 
 
02. Sollen bei einer öffentlichen Nutzung alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden, 

hat der Nutzer rechtzeitig vorher die erforderliche Erlaubnis nach § 12 Gaststättengesetz (GastG) einzuholen. 
 

01. Der Nutzer ist für die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen verantwortlich. 
 
02. Die Anmeldung bei der GEMA ist erforderlichenfalls eine Verpflichtung des Nutzers. 
 
03. Ein Verbandkasten - mit Verbandmaterial in Kleinmengen - ist vorhanden. Falls ein Sanitätsdienst für erforderlich 

gehalten wird (u. a. wegen einer erwarteten hohen Besucherzahl), kann sich der Nutzer an das Deutsche Rote 
Kreuz - Bereitschaft Kirchhain – wenden. 
 

04. Die Unfallverhütungs- und Brandschutzbestimmungen sind genauestens zu beachten. Im Übrigen wird auf die 
Aushänge im Gebäude verwiesen. 
 

05. Der Einsatz von Nebelmaschinen sowie  das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände / Feuerwerk sind nicht 
gestattet. 
 

06. Über die Anordnung eines Brandsicherheitsdienstes entscheidet der Fachbereich 3 / "Sicherheit und Ordnung - 
Brand- und Bevölkerungsschutz" der Stadtverwaltung Kirchhain. 
 

07. Notausgänge und Rettungswege sind freizuhalten. 
 

08. Der Nutzer hat zu gewährleisten, dass für Notfälle ein funktionsfähiges Handy / Smartphone bereitgehalten wird. 
 

09. Soweit Abstands- und Hygieneregeln gelten, hat der Nutzer darauf hinzuwirken, dass diese beachtet werden. 
 

10. Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) schreibt ab 22.00 Uhr einen Immissionsrichtwert 
von 45 db(A) außerhalb von Gebäuden vor, der zum Schutz der Nachbarschaft nicht überschritten werden darf.  
Der Nutzer hat dafür zu sorgen, dass die Eingangstüre zum Gebäude und ggf. auch die Fenster ab 22.00 Uhr 
geschlossen bleiben, damit unvermeidbarer Lärm nicht nach außen dringen kann. Im Sinne der Nachbarschaft 
(Nachtruhe ab 22.00 Uhr) muss hierauf unbedingt geachtet werden. 
Der Nutzer hat außerdem sicherzustellen, dass sich – insbesondere nach 22.00 Uhr – vor dem Gebäude keine 
Personen aufhalten, welche die Nachbarn durch Lärm stören bzw. stören könnten. 
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